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Die Grundlagen für den Lehrplan 21 sind verabschiedet 

 

Luzern, 25. März 2010 

Die Erziehungsdirektorinnen und -direktoren der 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone 
haben anlässlich der Plenarversammlung vom 18. März 2010 die Grundlagen für den Lehrplan 
21 verabschiedet. Ebenfalls wurden das Projektmandat und das Projektbudget für das Erarbei-
tungsprojekt genehmigt.  

Die Grundlagen für den Lehrplan 21 sind anlässlich der Frühjahrsplenarversammlung der Erziehungs-
direktorinnen und -direktoren der 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone verabschiedet worden. 
Die Ergebnisse der Vernehmlassung wurden eingearbeitet und offene Punkte konnten geklärt werden. 
In den Grundlagen wird gezeigt, wie der Lehrplan 21 konzeptionell aufgebaut wird und wie er erarbei-
tet werden soll. „Der Konsensfindungsprozess ist gelungen. Damit ist ein wichtiger Zwischenschritt zu 
einem gemeinsamen Lehrplan erreicht“, betont der Präsident der Steuergruppe, Regierungsrat Dr. 
Anton Schwingruber. Gleichzeitig wurden das Projektmandat und das Projektbudget für das Erarbei-
tungsprojekt genehmigt.  

Der Lehrplan 21 wird so aufgebaut, dass Schülerinnen und Schüler überprüfbares Wissen und Fähig-
keiten erwerben, die sie in unterschiedlichen Situationen anwenden und umsetzen können. Der Lehr-
plan 21 legt Mindestansprüche fest und formuliert darauf aufbauend weiterführende Ziele. Er ist leis-
tungsorientiert und legt verbindlich fest, was die Schülerinnen und Schüler am Ende der 2., 6. und 9. 
Klasse wissen und können sollen. Den Mindestansprüchen in den Fächern Schulsprache, Fremdspra-
chen, Mathematik und Naturwissenschaften werden die nationalen Bildungsstandards zugrunde lie-
gen. 

Damit sich alle Kantone unabhängig davon, ob sie dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind oder 
nicht, beteiligen können, soll der Lehrplan 21 strukturunabhängig ausgestaltet werden. Die Ausgestal-
tung der Einstiegsstufe (Kindergarten, Grund- oder Basisstufe) und der Sekundarstufe I bleiben wei-
terhin den Kantonen überlassen.  

Kantone, die sich an der Erarbeitung des Lehrplans 21 beteiligen, unterzeichnen bis im Frühsommer 
2010 eine Verwaltungsvereinbarung. Darin sind das Verfahren zur Erarbeitung des Lehrplans und die 
Mitwirkungsrechte und -pflichten der Beteiligten geregelt. Die Erarbeitung wird unter der Vorausset-
zung gestartet, dass die Kantone, die dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind, die Vereinbarung 
unterzeichnen und dass die Gesamtheit der unterzeichnenden Kantone mindestens zwei Drittel der 
Bevölkerung der deutsch- und mehrsprachigen Kantone repräsentiert. Mit dem Lehrplan 21 setzen die 
beteiligten Kantone den Bildungsartikel der Bundesverfassung um, wonach die Ziele der Schule zu 
harmonisieren sind. 
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Weitere Informationen 

Den verabschiedeten Grundlagenbericht sowie weitere Unterlagen zum Lehrplan 21 finden Sie unter 
www.lehrplan.ch. 

 

Weitere Auskünfte erteilen 

– Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber, Präsident Steuergruppe Lehrplanprojekt 
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– Nicole Wespi, Kommunikationsbeauftragte Lehrplan 21 
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